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1. (1)Der Ausweis ist auszustellen, wenn der Bewerber

1.

6.

1.eine Lenkberechtigung fur die Klasse B besitzt, sich nicht mehr innerhalb der Probezeit nach§ 4 FSG
befindet und - bei erstmaliger Ausstellung eines Ausweises - glaubhaft macht, dass er mindestens das Jahr
vor der Antragstellung regelmaRig Kraftwagen, ausgenommen Zugmaschinen, tatsachlich gelenkt hat,
2.kérperlich so leistungsfahig ist, dass er den sich aus der Eigenart des Gewerbes fir ihn allenfalls
ergebenden Verpflichtungen (insbesondere Verladen von Gepack und Unterstutzung von Fahrgasten mit
Behinderungen) nachkommen kann,

3.vertrauenswurdig ist. Die Vertrauenswirdigkeit muss zumindest in den letzten finf Jahren vor der
Ausstellung des Ausweises nachweislich gegeben sein. Nicht als vertrauenswitirdig gilt insbesondere

1. a)wer nicht als verkehrszuverlassig im Sinne des§ 7 FSG anzusehen ist,

2. b)wer durch wiederholte rechtskraftige Bestrafungen wegen Ubertretungen der die Ordnung und die
Sicherheit des StraRenverkehrs regelnden Vorschriften eine auffallende Sorglosigkeit gegenlber diesen
Vorschriften erkennen lasst.

4.das 20. Lebensjahr vollendet hat,
5.durch ein Zeugnis nachweist:

1. a)Kenntnisse der Bestimmungen dieser Verordnung und der Betriebsordnung jenes Landes, in dem die
Tatigkeit ausgetbt werden soll,

2. b)Kenntnisse anderer einschlagiger gewerberechtlicher Vorschriften,

3. c)Kenntnisse Uber die Verkehrssicherheit sowie den Stralenverkehr betreffende Rechtsvorschriften,
insbesondere soweit sie sich auf das Personenbeférderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) beziehen,

4. d)Kenntnisse der einschlagigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, insbesondere
Arbeitszeitrecht,

5. e)Kenntnisse Uber Unfallverhitung, Arbeitshygiene und Umweltschutz, soweit sie sich auf das
Personenbefdrderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) beziehen,

6. flentsprechende Ortskenntnisse, einschlieBlich der erforderlichen Verkehrsgeographie sowie fir den
Fremdenverkehr wichtige Kenntnisse,

7. g)Kenntnisse Uber die in dem betreffenden Bundesland geltenden verbindlichen Tarife und sonstigen
fur das Personenbeférderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) relevanten preisrechtlichen Bestimmungen

8. h)Kenntnisse in Kriminalpravention,

9. i)Kenntnisse Uber kundenorientiertes Verhalten im Personenbeférderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) und
6.den Nachweis Uber die Unterweisung in lebensrettenden SofortmaBnahmen am Ort des Verkehrsunfalles
im Ausmaf’ von mindestens sechs Stunden erbringt und
7.sofern in das Prufungszeugnis ein Vermerk gemaR § 8 Abs. 2 aufgenommen wurde, einen dsterreichischen
oder gleichwertigen Pflichtschulabschluss mit Deutsch als priméarer Unterrichtssprache, oder
Deutschkenntnisse zumindest auf Sprachniveau A2 (Sprechen und Verstehen) durch ein Zertifikat des
Osterreichischen Integrationsfonds (OIF) oder einer Einrichtung, deren Sprachpriifungen fiir den Besuch
einer Bildungseinrichtung mit ésterreichischem Offentlichkeitsrecht anerkannt werden, nachweist.

2. (2)Eine Bescheinigung gemaR 8 5 Abs. 5a Z 1 GelverkG ersetzt den Nachweis der Kenntnisse gemaR§ 6 Abs. 1Z 5

lit. a bis e und lit. g bis i.

3. (3)Bewerber, denen Asyl nach§ 3 AsylG 1997, BGBI. | Nr. 76, gewahrt wurde, bendétigen flr den Zeitraum vor der

Asylgewahrung keinen Nachweis der Vertrauenswiurdigkeit, sofern keine Tatsachen bekannt sind, die zumindest

Zweifel an der vermuteten Vertrauenswuirdigkeit aufkommen lassen.

In Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/bo_1994/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/bo_1994/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bo_1994/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3
file:///

	§ 6 BO 1994
	BO 1994 - Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr


